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Ihre Nachricht vom : 8. Januar 2024 

Ihr Zeichen :  

Bearbeiter/in :  

Telefon :  

Erfurt, den : 12. Januar 2024 
 

 

 

 

Ihre Anfrage zur Datenverarbeitung  

 

Sehr geehrte , 

 

zur Kündigung der Bestellung des Datenschutzbeauftragten durch diesen selbst 

gibt es keine gesetzlichen Regelungen. Nach Art. 38 Abs. 6 Satz 2 DS-GVO muss 

der Verantwortliche sicherstellen, dass der Datenschutzbeauftragte aufgrund sei-

ner anderen Aufgaben nicht in einen Interessenkonflikt gerät. Darauf lässt sich 

entnehmen, dass der Gesetzgeber sicherstellen will, dass der Datenschutzbeauf-

tragte ohne Interessenkonflikt in der Lage ist, seine gesetzlichen Aufgaben zu er-

füllen. Außerdem ist nach Art. 37 Abs. 5 DS-GVO die Fähigkeit zur Erfüllung der in 

Art. 39 DS-GVO genannten Aufgaben Grundlage der Anforderungen an einen Da-

tenschutzbeauftragten.  

 

Nach all dem gehe ich davon aus, dass eine Niederlegung des Amtes grundsätz-

lich jederzeit möglich ist. Allerdings sollte dem Verantwortlichen ausreichend Zeit 

zur Benennung eines Nachfolgers eingeräumt werden, es sei denn, aus wichtigem 

Grund ist eine sofortige Beendigung geboten (Kühling/Buchner, DS-GVO BDSG, 

4. Auflage 2024, Rn. 41 zu Art. 37 n. w .N). Wie lange diese Frist zu bemessen ist, 
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entscheidet sich nach den Umständen des Einzelfalls. In aller Regel dürfte ein 

Monat angemessen sein.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

 




